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DEKLARATION[VON SCHULTHEISSUND RAT VON LUZERN] BEZUEGLICH DER
KLAGEPUNKTE DES AMTES ROTHENBURG[ BAUERNKRIEG]

1 . Es "solle menlgkllchen dev fvye kauff unnd gewevb Zugelassen syn, dev
gvosse Zohl uffgehept , abev nlt uff den kleinen Zohl by den Thoven vev-

standen syn , wylen dev Zohl von Rotenbuvg unnd Ermenbvug dahin gelegt,

unnd dovten andevst nüzlt bezallt wlvt so Ist auch dev Veechzohl uff den

allten schlag gesezt benantllch uff Jedevs haupt so ln die fvömbde gaht

4 ss wie von alltem hahv . Grmfn " ^

2.  Bei Kauf - , Auskauf - und Teilungsbriefen solle von je 100 Gl.

nicht mehr als 10 ss Schreiberlohn und 5 ss für das Siegeln
bezahlt werden , wobei jede Partei die Hälfte der Kosten zu
tragen habe . "Grmfn"

3 . Mastvieh und Schweine dürfe man verkaufen , wohin man wolle,

"ussgenommen zu vevbottnen Zyten unnd so man dessen Im land nlt bedavf.

Jn Kaufifi bzg Û ^ &n . "
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4 . [ fehlt]

5 . Bei Erbteilungen sei die Anwesenheit der Landvögte nicht -i

vonnöten , es sei denn , die Erben verlangten dies , "gmefn"

6 . Bezüglich des Einzugs und des Abzugs könnten [ Schultheiss

und Rat ] - "wylen sonderbahre Empter unnd Twing Jhre besondere Recht-

samenen habend , die man Jhnen nit benemmen kan " -  keine Aenderungen

vornehmen ; "es solle aber in der landtsahafft von oberkeit wegen kein

abzug genommen werden was nit us dem land fallt unnd die privilegierte

Orth . Gmefn

7 . Dess abgangenen Vychs hallber R. soll der Nachrichter nachdeme ess wyt

ist der billiaheit gemäss befridiget werden . 1 gl.

8 . Ein Kauff welcher unnder 1000 gl . mag mit einer quittanz abgevertiget

werden , wass sich aber darüber belauf ft soll mit einem Kauffbrieff abge-

richt unnd von 100 gl Zechen ss unnd 5 ss sigel [gel ] t , halb vom Keüffer

unnd halb vom Verkeüffer bezallt werden . Gmefn

9 . der Vogtbaren unnd weisenkinderen guot unnd Rächnungen halber möge man

dieselbige hie oder zue Rootenburg ablegen , Jedoch kostens halber ein

bescheidenheit bruchen . Gmefn

10 . Disess punctenss Jnhallt , habend MGH. nit verstanden frücht Ze ver-

khauffen . "

11 . Bezüglich des Wildbanns bleibe es beim kürzlich erlassenen

Mandat , "ist aber dess Vischens hallber in den nebetbächen kein be-

denckhen , wass aber ettlicher sonderbahren herren allt verpannete bäch

unnd Wassers gerechtikeit sind da soll man sich dess fischenss by uff-

gesezten straaffen Verhüeten , lut brieff unnd sigel . gmeln

12 . Der Ehrschätzen hallber wyl sollchess die Geistlichen betrifft , soll

mit Jhnen geredt werden , dass sy sich der billikeit bequement . gmoÄn

13 . diewyl dass ussgestockte land Allmend ist gsin , unnd darumben ein

brieff ist lasst mans däby verblyben.

befristet den ClefmaJLdt [ Kleewatd ? , Gm . Rain ] - i>otl ein bfoieli da/iumb

i>yn . SondoAbaA . di &eA PuncXen -Ltt Jn Java  oAZiiteAang nit QÄngeAezt.

14 . Die Harzer betreffent , mögend sy selbsten dieselbige bestellen und dem

nach vermögen währen . Gmefn

15 . Ess soll kein dodtner gestrafft werden er were dan vor synem absterben

bewysslich beklagt uberwisen worden , gmein

U



16 . der Soldaten halber in frömbden diensten Ueberlasst man den hauptleüthen

die bezahlung , ist nie annderst bruaht worden , sind übel informiert in -
2

dem sy sagen MH besezend die hauptlüth wälohes . . . "

1 ) Der Vermerk "gmein " bei diesem und zahlreichen nachfolgenden Punkten will
wohl besagen , dass es sich hiebei um gemeinsame Begehren verschiedener
oder aller luzernischen Aemter handelt.

2 ) Hier bricht der Text ab . Punkt 16 ist durchgestrichen . Vgl . AH 5/119 , wo
sämtliche Klagepunkte der Rothenburger aufgeführt sind.

Kopie . Glossen von Beat II . Zurlauben , Vermittler im Bauernkrieg
AH 1 , 83 - 84 - Blatt 84 r  leer
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